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1. Aufnahmevoraussetzungen 

Für die Fachschule Altenpflegehilfe (FSAPH): 

 Der Nachweis der Berufsreife (Hauptschulabschluss) oder der Nachweis eines gleich-
wertigen Bildungsabschlusses. 

 Die Vorlage eines Ausbildungsvertrages, der das Erreichen des Ausbildungsziels (§5 
Abs. 3) zum Gegenstand hat, der mit einer geeigneten Ausbildungsstelle abgeschlossen 
wurde, in der das Ausbildungsziel erreicht werden kann und dessen Laufzeit mit der 
Dauer der schulischen Ausbildung übereinstimmt sowie die Verlängerung bei einer Ent-
scheidung der Fachschule einschließt. 

 Eine ärztliche Bescheinigung, aus der die gesundheitliche Eignung für den Beruf eindeu-
tig hervorgeht. 

 

2. Vorgaben zur praktischen Ausbildung 
 
Die Ausbildung umfasst 800 Stunden theoretischen und praktischen Unterricht an einer 
Fachschule für Altenpflegehilfe und 850 Stunden praktische Ausbildung in mindestens zwei 
Praxisbereichen der ambulanten oder stationären Altenhilfe. Die praktische Ausbildung 
findet zu 730 Stunden in der Einrichtung, mit der ein Ausbildungsvertrag abgeschlossen 
wurde, und zu 120 Stunden in einer anderen Einrichtung der Altenhilfe statt (§ 3 AltenpflV 
RP). 
 

3. Rahmenbedingungen an der KHSW 
 

Schultag 

 

Ein Schultag umfasst in der Regel acht Unterrichtsstunden. Der Unterricht wird als 
Blockunterricht durchgeführt. Das Wochenende vor dem Schulblock1 kann mit Diensten 
verplant werden, das Wochenende nach dem Block darf nicht mit Diensten verplant werden. 

Dienste an beweglichen Ferientagen sind während des Schulblocks nicht zulässig. 

Der theoretische Unterricht an der FSAPH ist in Lernmodule2 gegliedert 

 

Unterrichtsfreie Zeiten  

 

Während der unterrichtsfreien Zeit, z. B. in den Schulferien in Rheinland-Pfalz, leisten die 
Auszubildenden die volle Wochenarbeitszeit im Betrieb. 

 
1
 Siehe Anhang 

2 Siehe Anhang 
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Wir bitten darum, den Auszubildenden in der unterrichtsfreien Zeit mindestens zwei 
Wochen Urlaub pro Jahr zu gewähren, da die Auszubildenden auch während des Urlaubs 
am Unterricht teilnehmen müssen.  

In Ausnahmefällen können Schülerinnen und Schüler durch die Klassenleitung stunden- 
oder tageweise vom Unterricht befreit werden. Dies muss vorher schriftlich beantragt 
werden.  

Insgesamt sollten die Betriebe bei der Planung berücksichtigen, dass die Auszubildenden 
lernen müssen und ihnen Überstunden nur in vertretbarem Umfang auferlegen. 

 

Krankmeldungen und Fehlanzeigen 

 

Wie in den Kooperationsverträgen beschrieben, müssen die Auszubildenden umgehend 
ihre Krankheit und die voraussichtliche Dauer melden an: 

 die Einsatzstelle, 
 den Träger der praktischen Ausbildung und 
 die Schule (Klassenleitung und Koordinationsstelle) 

 

Lehrmittel 

 

An der KHSW werden folgende Lehrmittel verwendet: 

Altenpflege in Lernfeldern: 3 in 1 - Pflege, Krankheitslehre, Anatomie und Physiologie.3 Die Kosten 
dafür übernimmt jeweils das Unternehmen.  

Alle weiteren Lernmittel und Materialien werden von schulischer Seite gestellt. 

 

4. Praxisbesuch 
 

Die Schule begleitet die praktische Ausbildung u.a. durch mindestens einen benoteten 
Praxisbesuch (siehe Orientierung für den Praxisbesuch der einjährigen Ausbildung 
Fachschule Altenpflegehilfe). Dieser sollte bis spätestens Ende Februar erfolgt sein. Der 
Praxisbesuch dauert mit Besprechung ca. 2 Stunden. Die Teilnahme der Praxisanleitung ist 
erforderlich. Der Besuch dient auch der Vorbereitung auf die praktische Prüfung. Er ist von 
den Auszubildenden mit Unterstützung der Praxisanleitung vorzubereiten.  
 

 
3 Thieme Altenpflege in Lernfeldern (ISBN 9783132402706) © 2018 Georg Thieme Verlag KG 
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5. Prüfungen der Altenpflegehilfe 
 

Zulassungsvoraussetzungen 

 

Um zur Altenpflegehilfeprüfung zugelassen zu werden, muss die/der Auszubildende bis zur 
Zulassungskonferenz ca. 750 Stunden praktische Arbeit geleistet haben. Bis zum Ende der 
Ausbildung müssen insgesamt 850 Stunden erreicht werden, davon 120 Stunden 
Praktikum. 

Es zählen alle Arbeitsstunden ohne Urlaub, Krankheit, Schulzeit oder ähnliches. Diese 
Stunden werden vom Betrieb im Jahreszeugnis bestätigt.  

Die praktische Jahresnote muss vom Betrieb mit mindestens ausreichend bewertet 
werden4. 

Des Weiteren müssen alle prüfungsrelevanten Unterlagen fristgerecht eingereicht werden, 
d.h. die Auszubildenden legen zur Zulassungskonferenz Kopien von zwei 
Klientendokumentationen mit dem Einverständnis zur Prüfung vor. Auf der 
Einverständniserklärung unterschreiben der Klient bzw. sein Betreuer und die 
Pflegedienstleitung mit dem Stempel der Einrichtung. Aus der Pflegedokumentation werden 
das Stammdatenblatt mit den medizinischen Diagnosen, die ärztlichen Verordnungen 
(Medikamente, Kompressionsstrümpfe...), die Biografie und die Pflegeplanung benötigt. 

 

 

Anteile: 

a) Praktische Prüfung 

Die praktische Prüfung in der Altenpflegehilfe entspricht im Ablauf dem Praxisbesuch. Sie 
dauert etwa 60 Minuten (inkl. Vorstellung des Pflegeempfängers, Durchführung und 
Reflexion) wovon 40 - 45 Minuten reine Prüfungszeit sind. Die praktische Prüfung ist 
bestanden, wenn in höchstens einem Prüfungsmodul (M 2.1, M 6) die Note der Prüfung 
(ohne Verrechnung mit der Vornote) unter „ausreichend“ liegt. Die Prüfungsnoten gehen zu 
50% in die Jahresnote der Module ein und werden im Abschlusszeugnis unter dem 
jeweiligen Modul ausgewiesen. 

Der Prüfungsvorsitzende bricht die praktische Prüfung ab, wenn sie nicht in deutscher 
Sprache durchgeführt wird. In diesem Fall gilt die Prüfung als nicht bestanden. 

Das Bestehen der praktischen ist Voraussetzung für die Zulassung zur schriftlichen Prüfung.  

 

b) Schriftliche Prüfung 

Die schriftliche Prüfung findet, in der Regel an drei regulären Schultagen, statt. Die Prüfung 
findet in M 1, M 2.2 und M 4 statt. Die Bewertung der schriftlichen Prüfung entspricht der 
Bewertung der praktischen Prüfung. 

 
4 Siehe Anhang c  
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c) Mündliche Prüfung 

In der Regel findet keine mündliche Prüfung statt. Die Schule kann den/die Auszubildende/n 
zu einer mündlichen Prüfung verpflichten, wenn der/die Auszubildende nach Absolvierung 
der beiden anderen Prüfungsteile die Ausbildung nicht bestanden hat oder wenn der/die 
Auszubildende zwischen zwei Noten liegt. Jeder Prüfungstag gilt als voller Schultag. 

 

Verfahren bei Nichtbestehen der Prüfung 

 

Bei Nichtbestehen der Prüfung wird der/die Auszubildende sofort vom Unterricht freigestellt 
und wiederholt das gesamte Ausbildungsjahr im darauffolgenden Schuljahr.  

Die Prüfung kann einmal wiederholt werden. 
 

6. Praktika in der Altenpflegehilfe 
 
Während der Ausbildung ist ein Praktikum von jeweils 120 Stunden in der ambulanten bzw. 
stationären Altenpflege zu absolvieren. Das Praktikum kann ab dem ersten Tag des 
Ausbildungsjahres begonnen werden. Vor Beginn des Praktikums ist die Zustimmung der 
Schule durch einen Praktikumsvertrag einzuholen. Der Schule steht es frei, 
Praktikumsplätze wegen mangelnder Eignung für die Ausbildung abzulehnen.  

Der Auszubildende ist verpflichtet, das Praktikum so schnell wie möglich zu absolvieren. 
Bei besonders hohen Fehlzeiten während des Praktikums kann die Klassenleitung auf 
Antrag des Ausbildungsbetriebes die erforderliche Stundenzahl geringfügig reduzieren. 
 

7. Anhang 
 

a) Module der Ausbildung im Überblick 

b) Bericht über die fachlichen Leistungen  

c) Schulblockzeiten  

Die Formulare stehen auch im Internet auf unserer Homepage zum Download bereit.  

http://khsw.biz-worms.de  

 Download  Ausbildungspartner  Fachschule Altenpflegehilfe



a) Module der Ausbildung im Überblick 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



b) Bericht über die fachlichen Leistungen während der Ausbildung 

 

 
 



 

Informationsmappe für Ausbildungsbetriebe Seite 9 von 15 
Altenpflegehilfe 
Autoren: Christian Roßmann, Joachim Pfeffel, Antje Mankiewicz, Eva Vetter, Mareile Haider, Claudia Lauhof, Clara Römer, Darya Ratner, Kirsten 
Schneider 

 

Karl-Hofmann-Schule 

Berufsbildende Schule Worms 

 

 

 
 
 



 

Informationsmappe für Ausbildungsbetriebe Seite 10 von 15 
Altenpflegehilfe 
Autoren: Christian Roßmann, Joachim Pfeffel, Antje Mankiewicz, Eva Vetter, Mareile Haider, Claudia Lauhof, Clara Römer, Darya Ratner, Kirsten 
Schneider 

 

Karl-Hofmann-Schule 

Berufsbildende Schule Worms 

 

 

 
 
 



 

Informationsmappe für Ausbildungsbetriebe Seite 11 von 15 
Altenpflegehilfe 
Autoren: Christian Roßmann, Joachim Pfeffel, Antje Mankiewicz, Eva Vetter, Mareile Haider, Claudia Lauhof, Clara Römer, Darya Ratner, Kirsten 
Schneider 

 

Karl-Hofmann-Schule 

Berufsbildende Schule Worms 

 

 

b) Bericht über die fachlichen Leistungen während des Praktikums
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c) Schulblockzeiten 
 

 
 
 
 



 


